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INHALTSVERZEICHNIS

AUS DEM STADTRAT

In der Woche vom 18. Januar bis 22. Januar 2016 tagen folgende 
Ausschüsse und Bezirksvertretungen

Dienstag, 19.01.2016
17.00 Uhr Bezirksvertretung Süd, Fabrik Heeder, Virchowstraße,  
   Einwohnerfragestunde gegen 18.00 Uhr

Donnerstag, 21.01.2016
17.00 Uhr Bezirksvertretung Ost, Rathaus Bockum, Uerdinger
   Str. 585, Einwohnerfragestunde gegen 18.00 Uhr

17.00 Uhr Bezirksvertretung Nord, Kantine des Gartenbauvereins
   Rosengarten, Kanesdyk,
   Einwohnerfragestunde gegen 18.00 Uhr

17.00 Uhr Sportausschuss, Rathaus

BEKANNTMACHUNGEN

JAHRESABSCHLUSS 2013 
DER SENIORENEINRICHTUNGEN 
DER STADT KREFELD
Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 29.09.2015 für 
die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Senioreneinrichtungen 
der Stadt Krefeld für das Wirtschaftsjahr 2013

a) den Jahresabschluss mit einem Fehlbetrag von EUR 98.699,27 
und den Lagebericht festgestellt, 

b) beschlossen, den vorstehenden Fehlbetrag mit dem Gewinn-
vortrag in Höhe von EUR 83.005,26 zu verrechnen und den 
Verlust von EUR 15.694,01 auf neue Rechnung vorzutragen,

c) der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2013 Entlastung 
erteilt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen ab sofort an allen Werk-
tagen – außer Samstag – von 09:00 bis 12:00 Uhr in der Ver-
waltung der Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld, De-Greiff-
Str. 194, Zimmer E08, Krefeld, zur Einsichtnahme aus.

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschluss-
prüfer des Betriebes Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld. 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2013 

hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & 
Partner GmbH, Krefeld, bedient.

Diese hat mit Datum vom 27.11.2014 den nachfolgend dargestell-
ten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buch-
führung und den Lagebericht der Senioreneinrichtungen der Stadt 
Krefeld für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und 
den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verant-
wortung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und 
§ 106 GO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfungen vorgenommen. Danach ist die Prüfung so 
zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstö-
ße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Einrichtung 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für 
die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrecht-
lichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der 
Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH ausgewertet und eine 

Aus dem Stadtrat  ................................................... S. 1

Bekanntmachungen ............................................... S. 1

Auf einen Blick  ...................................................... S. 2



71. Jahrgang Nr. 2 | Donnerstag, 14. Januar 2016 Seite 6

STADT KREFELD | PRESSE UND KOMMUNIKATION | TELEFON 02151 861402 | FAX 861410 | MAIL: NACHRICHTEN@KREFELD.DE

K R E F E L D E R  A M T S B L A T T

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0180 5 66 05 55

Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei 
zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhalt-
lich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung 
über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbe-
trieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus 
Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.

GPA NRW
Im Auftrag
Helga Giesen

KRAFTLOSERKLÄRUNG EINES 
SPARKASSENBUCHES
Aufgrund unseres Aufgebotes vom 01.10.2015
sind an dem von der Sparkasse Krefeld
ausgestellten Sparkassenbuch

Nr. 3102272071

keine Rechte geltend gemacht worden. Gemäß Abschnitt 6 des 
zweiten Teils („Geschäftsrecht“) der Neufassung der Allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften - AVV - zum Sparkassengesetz 
(SpkG) durch den Runderlass des Finanzministeriums NRW vom 
27.10.2009, wird die Sparurkunde hierdurch für kraftlos erklärt.

Krefeld, den 01.01.2016
Sparkasse Krefeld

NOTDIENSTE
Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau

08.01. – 10.01.2015 
Paul Meulendick GmbH
Im Witschen 38 A | 47807 Krefeld 
39 12 07

15.01. – 17.01.2016 
Trunz GmbH
Magdeburger Straße 25 | 47800 Krefeld 
47 50 88

„Krefelder Amtsblatt“ 

Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
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Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
zu finden. Dort kann man auch einen E-Mail Newsletter abonnieren, der über das Erscheinen eines neuen Amtsblattes informiert. Bei Postbezug beträgt 
das Bezugsgeld (einschl. Porto) jährlich 79,40,– Euro. Bestellung an: Stadt Krefeld, 13 - Presse und Kommunikation, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld.

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 116 117

ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter der Telefon-Nr. 
0180 5044100 montags, dienstags und donners-
tags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 
14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 Uhr 
bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter der Te-
lefon-Nr. 01805 986700 zu erreichen. Sprech-
zeiten: samstags, sonntags und feiertags von 
10.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 17.00 bis 
19.00 Uhr,  montags, dienstags und donnerstags 
von 21.00 bis 22.00 Uhr.

APOTHEKENDIENST

Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 

www.aknr.de

oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 0800 00 22833

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen un-
ter der Telefon-Nr. 0700 84374666 zu erreichen.

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  19222
Branddirektion  612-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 19700

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR


